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Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz

SW

Vermeidung der Beeinträchtigung von offenen
Felsbildungen sowie von Block- bzw. Feinschutt-
halden und ihrer Vegetation durch Verbot von
neuen, zusätzlichen Wanderwegen in ihrem
Umfeld sowie durch Hinweisschilder an
bestehenden Wegen bezüglich der Tritt-
empfindlichkeit der schützenswerten
Felsenvegetation

4. Schutz von offenen Felsbildungen sowie von Block-
    und Feinschutthalden im Wald

Naturschutzmaßnahmen im Offenland:
1. Landwirtschaftliche Grünlandnutzung oder Grünlandpflege

WL
Extensive Wiesennutzung mit Sicherung von
Einzelbäumen zur Erhaltung und Förderung von
Magerwiesen, artenreichen Glatthaferwiesen,
Borstgrasrasen sowie Feucht- und Nasswiesen

BL
Extensive Beweidung von Grünland mit Sicherung
einzelner Gebüsche und Bäume zur Erhaltung und
Förderung von artenreichen Weiden mit Borstgras-
rasen,Nass- und Feuchtgrünland, Binsensümpfen,
Rasengroßseggenrieden, Quellmooren sowie
Übergangs- und Zwischenmooren

EL Extensive Grünlandnutzung, Wiesennutzung gemäß
WL oder alternativ Beweidung gemäß EL

2. Gehölzformationen im Offenland
SO Erhaltung und Pflege von Streuobstwiesen- und

Weiden, extensive Grünlandnutzung gemäß EL

GO Erhaltung von Gebüschformationen, Gehölzgruppen
und sonstigen Gehölzkleinstrukturen innerhalb des
Grünlandes

BO
Erhaltung von Birkenwäldchen, Weiden-Bruch- und
Sumpfgebüsch innerhalb des Nass- und Feucht-
grünlandes

VO
Erhaltung und Förderung straßenbegleitender Gehölz-
streifen aus standortgerechten, einheimischen Arten
als Puffer zur Abwehr von Verkehrsemissionen in den
angrenzenden Lebensräumen

3. Freizeitgärten und Teichanlagen

DO Duldung der bestehenden Freizeitgarten- oder
Teichnutzung

StreuobstgartenbracheHK7

HN1 Gebäude

Freizeitgarten, privat

VA2 Landstraße

VB3
xAA0
xAA1

Land- oder forstwirtschaftlicher Weg, befestigt
Buchenwald

Eichen-Buchen-Mischwald
xAA4 Nadelbaum-Buchenmischwald
xEA1 Fettwiese, Flachlandausbildung (Glatthaferwiese)

MagerwiesexED1
ErlenbruchwaldyAC4
Grabenbegleitender Erlenwald (Mühlengraben im Wald)yAC5

Biotopkomplex aus bodensaurem Binsensumpf mit
Rasen-Großseggenried
Bodensaurer BinsensumpfyCC3
Nass- und FeuchtwieseyEC1

Quellbach

Sicker-, SumpfquelleyFK2

zAC5
zCA3
zDF0

Bachbegleitender Erlenwald
Übergangs-, Zwischenmoor, Quellmoor
Borstgrasrasen

zGA2
Natürlicher Silikatfels, überwiegend in kleinräumiger, nicht
differenzierter Verzahnung mit natürlichen Silikat-Block-/
Feinschutthalden (zGB2)

BirkenwaldyAD0
Weiden-Bruch- und SumpfgebüschyBB5
Erlen-Ufergehölz (entlang Mühlengraben im Wald)yBE2

zGB2 Natürliche Silikat-Block-/Feinschutthalde

Streuobstwiese
StreuobstweideHK3

Nass- und FeuchtweideyEC2

Brachgefallenes Feucht- und NassgrünlandyEE3

BuchenwaldzAA0

HS0

StreuobstgartenbracheHK9

HK2

yCC3/
yCD1

Bestand
Eichen-BuchenwaldAA1

Nadelbaum-BuchenmischwaldAA4
Buchen-EichenmischwaldAB1

RoteichenwaldAH0
Fichtenwald, teilweise auch mit DouglasieAJ0
Fichtenmischwald mit einheimischen Baumarten JungbestandAJ1
HainbuchenwaldAQ1

AT1
AU2
BB0

Kahlschlagfläche
Vorwald
Gebüsch, Strauchgruppe, teilweise mit Einzelbäumen

BD3 Gehölzstreifen aus naturraumtypischen Arten

Nadelbaum-Erlenmischwald als BachuferwaldAC3
PappelmischwaldAF1
Sonstiger Mischwald einheimischer Arten (ohne dominante Art)AG2

EA0
EA1

EB0

Fettwiese
Fettwiese, Flachlandausbildung (Glatthaferwiese)

Fettweide mit Einzelbäumen und Einzelgebüschen, teilweise
mit Flecken von Magerweide oder Borstgrasen an Gelände-
kanten (bodennaher Fels) oder unter Zäunen

EE1 Brachgefallene Fettweide
Basenarme Pfeifengraswiese, kleinflächigEC4
Gering bis mäßig verbuschte GrünlandbracheEE5
TeichFF0

AckerbracheHB0
Streuobstgarten (Rasen mit Obstbäumen)HK1

Graben mit extensiver Instandhaltung (Mühlengraben im Wald)
Sekundäre Silikat-Block-/Feinschutthalde (ehemaliger kleiner
Steinbruch)GB4

Buchenwald mit einheimischen BaumartenAA2

EE0 Grünlandbrache

Graben mit intakter Fliessgewässervegetation
Quellbach (im Fichtenwald)

FN3
FN1
FM4

yFM4

SW Schutz von offenen Felsbildungen sowie von Block- bzw.
Feinschutthalden und ihrer Vegetation

- Verbot von neuen, zusätzlichen Wanderwegen im Bereich von
  Felsbildungen sowie Block-/Feinschutthalden
- Verbesserung der Besucherlenkung an bestehenden Felsen-
  wegen, Prüfung der Möglichkeiten zur Errichtung von landschafts-
  gerechten Barrieren aus Holz zum Schutz der Vegetation der
  Felsen und Block-/Feinschutthalden
- Ergänzung der Hinweisschilder an den Felsenwegen mit natur-
  pädagogischen Inhalten bezüglich der naturschutzfachlichen
 Besonderheit der Felsenvegetation und ihrer Empfindlichkeit
  gegenüber Betretung und Nährstoffeintrag

WL Extensive Nutzung von Wiesen mit Magerwiesen, arten-
reichen Glatthaferwiesen, Borstgrasrasen sowie Feucht-
und Nasswiesen

- Maximal einschürige Mahd nach dem 01. Juli jeden Jahres bei
  Vorkommen von Borstgrasrasen oder Feucht- und Nasswiesen,
  ansonsten maximal eine zweischürige Mahd nach dem 15. Juni
  jeden Jahres
- Verbot des Walzens oder Eggens ab dem 1. März eines Jahres
- Verbot der Düngung und des Herbizideinsatzes

BL Extensive Beweidung von Weiden mit Borstgrasrasen,
Nass- und Feuchtgrünland, Binsensümpfen, Rasengroß-
seggenrieden, Quellmooren sowie Übergangs- und
Zwischenmooren

- Rotationskoppelweide oder Wanderschäferei (Hütehaltung) bei
  Einhaltung einer Ruhephase von mindestens 6 Wochen zwischen
  den Weidegängen
- Verbot der Beweidung zwischen dem 1. November und dem
  31. März
- Verbot der Fütterung auf der Weidefläche
- Verbot des Walzens oder Eggens
- Verbot der Düngung und des Herbizideinsatzes

SO Extensive Nutzung von Streuobstwiesen oder -weiden
- Regelmäßige Pflege der Obstbaumbestände durch Pflegeschnitte
  und Nachpflanzung abgängiger Bäume
- Erhaltung von abgängigen Höhlenbäumen bis zu ihrem Umsturz
- Wiesennutzung gemäß WL oder alternativ Beweidung gemäß EL

BO Birkenwäldchen, Weiden-Bruch- und Sumpfgebüsch
innerhalb des Nass- und Feuchtgrünlandes

- Erhaltung der bestehenden Gehölzformationen als Trittsteinbiotop
  des Offenlandes sowie als Brut- und Nahrungshabitat
- Überlassung der Gehölzformationen der natürlichen Sukzession,
  jedoch Vermeidung der flächenhaften Ausbreitung der Gehölz-
  formationen durch Rückschnittmaßnahmen nach Bedarf

GG Erhaltung extensiv gepflegter, naturnaher Gräben
- Sicherung der bisherigen naturnahen Fließgewässerverhältnisse
  durch Beibehaltung einer sehr extensiven, am Minimumbedarf
  ausgerichteten Grabenpflege

GO Gebüschformationen, Gehölzgruppen und sonstigen
Gehölzkleinstrukturen innerhalb des Grünlandes

- Erhaltung der bestehenden Gehölzformationen als Trittsteinbiotop 
  des Offenlandes sowie als Brut- und Nahrungshabitat
- Überlassung der Gehölzformationen der natürlichen Sukzession,
  jedoch Vermeidung der flächenhaften Ausbreitung der Gehölz-
  formationen durch Rückschnittmaßnahmen nach Bedarf

Legende
Bestehende Grenze FFH-Gebiet (Gebietsmeldung)

Planung:
Erstpflegemaßnahme 1 - 6

Geplante neue Grenze FFH-Gebiet

Naturschutzmaßnahmen im Wald:
1. Naturnahe Waldwirtschaft

NW

PW

ÜW

Naturnahe Waldwirtschaft zur Erhaltung und
Förderung naturnaher Wälder

Plenterwaldwirtschaft als naturnahe Waldwirt-
schaft zur Sicherung naturnaher Wälder auf
Primärstandorten mit teilweisen Vorkommen
von Felsen, Block- und Hangschutt

Überführung von Nadelwaldbeständen und
sonstigen nicht naturraumtypischen Wäldern
in naturnahe, standortgerechte Laubwälder
durch sukzessive Entnahme der Nadel-
gehölze und gelenkte Gehölzsukzession,
Nutzung durch naturnahe Waldwirtschaft

2. Naturnahe Plenterwaldwirtschaft

3. Waldumwandlungsmaßnahmen

1

Vorschlag Ergänzungsflächen FFH-Gebiet

Vorschlag Ausgliederungsflächen FFH-Gebiet

Naturschutzmaßnahmen an Gewässern:

BG Erhaltung und Förderung naturnaher Bachläufe und
Quellbereiche

GG
Erhaltung extensiv gepflegter, naturnaher Gräben
(Mühlengraben im Wald, Entwässerungsgraben
Kläranlage)

EG
Erhaltung und Förderung naturnaher, gewässer-
begleitender Erlenwälder und Erlen-Ufergehölz-
säume, keine Waldnutzung oder Beweidung

ÜG

Überführung nicht naturraumtypischer, gewässer-
begleitender Nadelbaum-Erlenmischwälder oder
Nadelwälder in naturnahe, bachbegleitende Erlen-
wälder durch sukzessive Entnahme der Nadel-
gehölze und gelenkte Gehölzsukzession, keine
Waldnutzung oder Beweidung

Sonstiges:

DS
Duldung bestehender land- und forstwirtschaftlicher
Wege und Straßen, Vermeidung des Neu- und Aus-
baus von Land- und fortwirtschaftlichen Wegen

VS
Abschnittsweise Verlegung neu angelegter Wanderwege
auf bestehende unmittelbar benachbarte Fortwirtschafts-
wege zur Schonung des Bodens und seiner Vegetation!(VS

Erhaltung und Förderung von Wiesenkomplexen aus artenreichen, frischen submontanen Mähwiesen, Pfeifengraswiesen und
Borstgrasrasen und ihren charakteristischen Arten
- Erhalt bzw. Erweiterung der bestandserhaltenden und biotopprägenden extensiven Bewirtschaftung
- Erhaltung der spezifischen Habitatelemente für charakteristische Tier- und Pflanzenarten 

Erhaltungsziele

Erhaltung und Entwicklung des Übergangs- oder Zwischenmoors
- Sicherung des natürlichen Wasser- und Nährstoffhaushaltes sowie der natürlichen Entwicklung
- Erhaltung der typischen Vegetation (ggf. Vegetationskontrolle, z. B. Entfernen von Gehölzen)
- Erhaltung der Habitatelemente und ausreichender Lebensraumgrößen für charakteristische Tier- und Pflanzenarten
- Erhalt des funktionalen Zusammenhangs mit ungenutzten, naturnahen und wenig gestörten Moorrandzonen (Pufferzone)
Erhaltung der natürlichen Schutthalden aus Silikatgestein
- Erhalt der natürlichen, biotopprägenden Dynamik
- Erhalt der unterschiedlichen Ausprägungen des Lebensraumtyps (Höhenstufe, Exposition, Beschattung, Dynamik,
  Substrataufbau) mit seinen charakteristischen Habitatelementen und Vegetationsstrukturen
- Sicherung der charakteristischen Tier- und Pflanzenarten
Erhaltung der natürlichen Silikatfelsen (ohne Serpentinit)
- Erhalt der für die Lebensraumtypen charakteristischen Vegetations- und Habitatstrukturen sowie der typischen
  Artengemeinschaften
- Sicherung des biotopprägenden Licht-, Wasser-, Temperatur- und Nährstoffhaushaltes
- Sicherung ungestörter, vor Freizeitdruck (z.B. Trittbelastung), Verbuschung und starker Beschattung geschützter Bestände
Erhalt und Entwicklung großflächiger, kaum zerschnittener, störungsarmer und strukturreicher bodensaurer Buchenwälder mit
naturnaher Bestands- und Altersstruktur sowie natürlicher/naturnaher standortheimischer Baumartenzusammensetzung
- Erhalt eines hohen Alt- und Totholz-Anteils 
- Erhaltung der Höhlenbäume 
- Sicherung der an Alt- und Totholz gebundenen Artengemeinschaften
- Sicherung von Sonderstandorten und Randstrukturen (z. B. Waldmäntel, Säume) sowie der für den Lebensraumtyp
  charakteristischen Habitatstrukturen (z. B. Baumhöhlen) und Artengemeinschaften
Erhalt und Sicherung des Schwarzerlen-Auwaldes
- Sicherung des natürlichen Gewässerregimes mit regelmäßiger Überflutung bzw. Überstauung
- Erhalt der natürlichen Baumartenzusammensetzung sowie der natürlichen Bestands- und Altersstruktur
- Erhalt der typischen Vegetation und der charakteristischen Pflanzen- und Tierarten
- Sicherung ungenutzter Auwaldbereiche
- Sicherung des hohen Alt- und Totholzanteils sowie der daran gebundenen Arten und Lebensgemeinschaften
- Erhalt des ungestörten Kontaktes mit Nachbarbiotopen wie Röhrichten, Seggenrieden, Nass- und Auwiesen, Magerrasen und
  Hochstaudenfluren
Erhaltung und Förderung der Populationen des Großen Feuerfalters
- Schutz und Erhalt ihrer charakteristischen Habitate (Wiesen bzw. Feuchtbiotope und Hochstaudenfluren sowie
  Saumstrukturen)
- Sicherung bzw. Wiederherstellung eines auf die Art abgestimmten Mahdregimes
Erhaltung und Förderung der Populationen der Groppe
- Erhalt der biologischen und physikalisch-chemischen Gewässergüte (möglichst I bis II) 
- Erhalt klarer, unverbauter Gewässerabschnitte mit natürlicher Dynamik ohne Abstürze
- Erhalt eines reich strukturierten Gewässerbettes mit ausreichenden Laich-, Brut- und Versteckmöglichkeiten
- Sicherung der natürlichen Fischbiozönose
Erhaltung bestehender Populationen des Neuntöters
- Erhaltung von Hecken-Grünland-Komplexen mit traditioneller, extensiver Flächennutzung des Grünlandes (Beweidung,
  Mahdnutzung).
- Erhaltung eines Mindestanteils an Gehölzen und Einzelbüschen auf Magerrasen
- Erhaltung von miteinander vernetzten Heckenzeilen

1. Entbuschung, Gehölzrückschnitt und Entkusselung von Grünlandbrachen im Vorfeld der Wiederherstellung einer extensiven
    Grünlandnutzung gemäß EL
2. Entbuschung und Gehölzrückschnitt innerhalb des genutzten Grünlandes zur Förderung naturschutzfachlich wertgebender
    Grünlandflächen
3. Rodung eines Fichtenriegels mit Douglasien und Wiederaufnahme einer extensiven Grünlandnutzung gemäß EL zur
    Wiederherstellung des Biotopverbundes im Grünland
4. Rückschnitt und Entnahme von dichten Gebüschen und Nadelwald im Bereich stark verschatteter natürlicher Silikatfelsen
    sowie Silikat-Block-/ Feinschutthalden
5. Entnahme von Fichten aus dem Bachuferwald unter Schonung der Schwarzerlen
6. Temporäre Auszäunung von stark gestörten, dauerhaft vegetationslosen Gewässerabschnitten infolge großflächiger
    Trittschäden, Befristung der Auszäunung bis zur Wiederherstellung einer stabilen, standorttypischen Vegetationsschicht

Erstpflegemaßnahmen

Maßnahmekatalog zu den Entwicklungszielen und Maßnahmen

PW Plenterwaldwirtschaft als naturnahe Waldwirtschaft
- Dauerhafte Erhaltung eines lichtdurchlässigen Hochwaldes zur
  Förderung der Vegetation der natürlichen Silikatfelsen sowie
  Silikat-Block-/ Feinschutthalden
- Sehr extensive Bewirtschaftung durch gelegentliche Einzelstamm-
  entnahmen entsprechend der bestehenden Nutzung
- Vermeidung von großen Verjüngungskegel mit großflächigen,
  dichten Gebüschen oder Vorwaldstadien
- Ansonsten Bewirtschaftung nach den Regeln des naturgemäßen
  Waldbaus gemäß NW

NW Naturnahe Waldwirtschaft
- Bewirtschaftung nach den Regeln des naturgemäßen Waldbaus
  (kahlschlagsfreie Einzelstammnutzung)
- Verbleib eines Totholz- bzw. Biotopholzanteils (stehendes und
  liegendes Totholz, schief- und krummwüchsige Bäume, Bäume
  mit in Zersetzung begriffener bzw. abgeplatzter Rinde) von
  mindestens 10 % des Holzvorrates der Waldbestände auf der
  Fläche
- Keine Nutzung von Bäumen mit Höhlen oder einem Brusthöhen-
  durchmesser über 80 cm
- Keine Mahd von Waldwegsäumen von Juni bis August
- Keine Aufforstung von Windwürfen, Waldwiesen und sonstigen
  Waldlichtungen
- Keine Erhöhung des Anteils von nicht einheimischen oder nicht
  lebensraumtypischen Baumarten

ÜW Überführung von Nadelwaldbeständen und sonstigen
nicht naturraumtypischen Wäldern in naturnahe,
standortgerechte Laubwälder

- Im Zuge der Waldbewirtschaftung sukzessive Überführung von
  Nadelwäldern und sonstigen nicht naturraumtypischen Wäldern 
  (Roteichenwald, Pappelwald) in naturnahe, standortgerechte
  Wälder durch Endnutzung der Nadelbaumbestände mit
  anschließender gelenkter Sukzession (nach Bedarf Entnahme
  von Nadelholzjungwuchs) 
- Förderung der natürlichen Wiederbewaldung mit einheimischen
  Gehölzen möglichst ohne Anpflanzung
- Ansonsten zukünftig, nach der Überführung in lebensraum-
  typischen Laubwald, Bewirtschaftung nach den Regeln des
  naturgemäßen Waldbaus gemäß NW, bei Vorkommen von Silikat-
  felsen und Silikat -Block-/Feinschutthalden Plenterwaldwirtschaft 
  gemäß PW

VO Straßenbegleitende Gehölzstreifen 
- Erhaltung der bestehenden straßenbegleitenden Gehölzstreifen
  als Puffer zur Abwehr von Verkehrsemissionen in den
  angrenzenden Lebensräumen
- Regelmäßige Kontrolle und nach Bedarf Rückschnitt der Gehölz-
  streifen aus standortgerechten, einheimischen Arten gemäß den
  Vorgaben der Verkehrssicherungspflicht

DO Bestand Freizeitgarten- oder Teichnutzung
- Duldung der bestehenden Nutzung von Freizeitgrundstücken
- Verbot der zusätzlichen Intensivierung der Flächennutzung in
  Form von Flächenversiegelungen oder dauerhaften
  Abstellen von Wohnwagen, Bauwagen und Ähnlichem

BG Erhaltung und Förderung naturnaher Bachläufe und
Quellbereiche

- Sicherung der natürlichen Fließgewässerdynamik und Verbot
  jeglicher technischer Ausbaumaßnahmen an Bachläufen und
  Quellen 
- Bei Störung der Fließgewässerdynamik und der Gewässer-
  morphologie durch flächenhaft, starken Viehtritt temporäre Aus-
  zäunung der gestörten Bereiche bis zur Wiederherstellung natur-
  naher Verhältnisse, gegebenenfalls dauerhafte Auszäunung
  dieser Bereiche
- Im Bereich von Viehweiden besondere Beachtung der regel-
  mäßigen Tränkung des Weideviehs mit frischem Wasser zur
  Verhinderung der Entstehung von Tränksuhlen in Bächen und
  Quellbereichen

EG Erhaltung und Förderung naturnaher Erlenwälder und
Erlen-Ufergehölzsäume

- Sicherung der natürlichen Entwicklung von gewässerbegleitenden 
  Erlenwäldern und Erlen-Ufergehölzsäumen durch Verbot jeglicher
  waldwirtschaftlicher Nutzung, lediglich Erlaubnis von Verkehrs-
  sicherungsmaßnahmen an Waldwegen
- Im Bereich von Viehweiden Auszäunung von gewässer-
  begleitenden Erlenwäldern zur Sicherung ihrer natürlichen
  Entwicklung

DS Land- und fortwirtschaftliche Wege, Straße
- Erhalt, Erlaubnis der Unterhaltungspflege
- Verbot des Neu- und Ausbaus von land- und forstwirtschaftlichen
  Wegen

VS Neue Wanderwegeabschnitte im Wald
- Vermeidung von Doppelstrukturen, bei unmittelbarer Nachbar-
  schaft von bestehenden, alten, befestigten Waldwegen Aufgabe
  neuer parallel geschaffener Wanderwegabschnitte und
  Verlagerung auf die bestehenden Wege zur Schonung des
  Bodens und seiner Vegetation 
- innerhalb des FFH-Gebietes Präferierung des Boden- und
  Vegetationsschutzes vor der Punktebewertung von Premium-
  wanderwegen (Ursache für doppelte Wegstrukturen)

ÜG Überführung nicht naturraumtypischer, gewässer-
begleitender Nadelbaum-Erlenmischwälder oder Nadel-
wälder in naturnahe, bachbegleitende Erlenwälder durch
sukzessive Entnahme der Nadelgehölze und gelenkte
Gehölzsukzession, keine Waldnutzung oder Beweidung

- Sofortige Entnahme (ab dem 1. Oktober und vor dem 1. März des
  Folgejahres) aller Nadelbäume und sonstigen nicht lebensraum-
  typischen Baumarten aus den Bachuferwäldern, dabei Schonung
  der vorhandenen Erlenbestände
- Gelenkte Sukzession zu einem naturnahen Bachuferwald durch
  natürliche Gehölzsukzession mit Kontrolle und Entfernung des
  Aufkommens von Nadelholzjungwuchs
- Sicherung der natürlichen Entwicklung von gewässerbegleitenden
  Erlenwäldern und Erlen-Ufergehölzsäumen durch Verbot jeglicher
  waldwirtschaftlicher Nutzung, lediglich Erlaubnis von Verkehrs-
  sicherungsmaßnahmen an Waldwegen
- Im Bereich von Viehweiden Auszäunung von gewässer-
  begleitenden Erlenwäldern zur Sicherung ihrer natürlichen
  Entwicklung

DG Verbesserung der Durchlässigkeit der Fließgewässer,
Rückbau von Barrieren!(DG

DG Verbesserung der Durchlässigkeit der Fließgewässer,
Rückbau von Barrieren

- Wiederherstellung der barrierefreien, ungestörten Durchlässigkeit
  in einem naturnahen Bachlauf, insbesondere für Groppen und
  Bachneunaugen, durch Rückbau einer verrohrten Bachquerung
  zu einer naturnah gestalteten Furt oder durch Umbau zu einem
  kurzen Durchlass in Wegbreite (Brücke) mit absturzlosen,
  ungehindertem Wasserdurchfluss und hohem Lichtraumprofil
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EL Extensive Grünlandnutzung 
- Wiesennutzung gemäß WL oder alternativ Beweidung gemäß BL


